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568 DER SCHWEIZER SOLDAT

Ausländer — Neuschweizer — Schweizer
Ein Beitrag zum gegenwärtigen Problem der Einbürgerung.

Die Verleihung des schweizerischen
Bürgerrechts hat sicher noch zu jeder
Zeit den zuständigen Behörden
Kopfzerbrechen bereifet. Eine Norm, die
in allen Fällen Fehler bei der Einbürgerung

auszuschließen vermöchte, wird
sich kaum finden, ist doch der Mensch
als Individuum zu mannigfaltig, um in

Vorschriften erfaßt zu werden. Mag
auch die lange Anwesenheit in der
Schweiz, oder die gute Gesinnung
ausschlaggebend sein, es werden sich

gleichwohl selbst bei größter Vorsicht
in der Auswahl der Kandidaten später
Mängel zeigen. Bei den vollzogenen
Einbürgerungen ist man leider oft nicht
mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen.
Sieht man nämlich die letzten Strafprotokolle

in bezug auf politische
Umtriebe und Spionage durch, so fällt auf,
daß ein großer Teil der Verurteilten
Schweizer neuern Datums sind, die es
verstanden haben, eine gut schweizerische

Einstellung und damit die
Bedingung für die Einbürgerung vorzu-
fäuschen. Daneben freffen wir aber
auch alte eingesessene Schweizerbürger,

die sich ausländischen
Organisafionen zur Verfügung stellten, was
um so bedauerlicher ist.

Daß diese Neueingekauffen, welche

viele Jahre in der Schweiz leben, ja
hier die Schulen besuchten, früher nicht
das Bedürfnis empfanden, Schweizer zu
werden, mag in vielen Fällen den
Grund nichf darin haben, daß der
Aufwand an Kosten ihnen zu hoch
erschien. Nein, das schweizerische
Bürgerrecht bringt eben auch Pflichten
dem Staat gegenüber mit sich, wie
zum Beispiel die obligatorische
Dienstleistung, welche sie zu umgehen suchten.

Dadurch sicherten sie sich auch
einen Vorteil in der Ausübung ihrer
zivilen Tätigkeit. Nachdem nun aber
Refraktäre in Arbeitskompagnien zu
Dienstleistungen befohlen werden,
erscheint es ihnen vorteilhafter, ihre
Papiere einer Revision zu unterziehen.
Wenn es ihnen dabei noch gelingt,
eine Dienstleistung als Soldat zu
umgehen, so wähnen sie sich besonders
gerissen und prahlen, es verstanden zu
haben, Schweizer zu werden, ohne die
Wehrpflicht erfüllen zu müssen. Wir
Schweizer sind sfolz, in unserer Jugend
eine Rekrufenschule und anschließenden

Militärdienst zu leisten, und
gerade diese soldatische Erziehung zum
Bürger erachten wir als integrierenden
Bestandteil unserer demokratischen
Verfassung. Wäre es da nichf angezeigt,
den Neuschweizern auch diese Lehrzeit

sfaafserzieherischer Ausbildung
aufzuerlegen? Vor der Einbürgerung läßf sich
eine solche Schulung rechtlich kaum
verwirklichen, aber nachher könnte sie
für den Neubürger und damif dem
Sfaaf nur von Nutzen sein.

Die Ertüchtigung und die gesinnungsmäßige

Einstellung unseres Nachwuchses

ist nur gesichert, wenn sie alle
erfaßt, besonders diejenigen, welche sich
davon zu befreien versuchen. Die
fötale Zeit ruft alle zum Einsatz für ihr
Vaterland. Sie ruff alle zur
Dienstleistung, und von Vorfeil für einen
sozialen Ausgleich ist es, wenn diese
Schweizer ein Diensfbüchlein mit

Diensttagen und damit den Beweis
bodenständiger Einstellung beibringen.

Wir leben in einer Zeit der Vernichtung

materieller Werte. Sollte es nicht
schon jedem «Schweizer» von selbst
zum Bewußtsein gekommen sein, daß
wir durch die Vorsehung und nur durch
unseren Abwehrwillen inmitten Europas
ein insulares, bevorzugtes Dasein leben
dürfen, so wäre es am Staat, diesen
allzu egoistisch eingestellten Mitmenschen

ihr Blickfeld zu weiten.
Opferbereitschaft isf unsere Pflichf,

und da möchten wir nicht sehen, wie
einzelne abseits stehen. v. S.

Das eidgenössische Xurn- und Sportinstitut
kommt nach Magglingen

(ew.) «Auf Antrag des Eidgenössischen

Militärdepartementes hat sich
der Bundesrat entschieden, für die
Errichtung einer eidgenössischen Turn-
und Sportschule Magglingen oberhalb
Biel zu wählen.»

Mit dieser kurzen Zeitungsnotiz
wurde der Oeffentlichkeit der Entscheid
des Eidgenössischen Militärdepartementes

über ein Projekt bekannt
gegeben, das seit 15 Monaten Anlaß zur
Diskussion gab und das für die weitere
Entwicklung des schweizerischen Sportes

von geschichtlicher Bedeutung sein
dürfte.

Am 15. November 1941 machte die
Eidgenössische Turn- und Sportkommission

die Oeffentlichkeit mit einem
Plan bekannt, dem die Schaffung eines
zentralen Institutes für Turnen und
Sport zugrunde lag. In der Juni-Session
des Nationalrates vom vergangenen
Jahre fand das von Nationalrat H. AAüi-
ler eingereichte Postulat bei Bundesrat

Kobelf volles Verständnis. Der
Bundesrat erklärte in einer Antwort unter
anderem:

«Das Postulat bezweckt die Hebung
der Gesundheit und Leistungs¬

fähigkeit des Schweizervolkes und
die Erhöhung seiner Wehrtüchtigkeit

durch ordnende Maßnahmen
zur Förderung des schweizerischen
Turn- und Sportwesens.
Darüber kann kein Zweifel
bestehen, daß Gegenwart und
Zukunft ein gesundes und leistungsfähiges

Schweizervolk erfordern.
Diese Forderung stellt sich sowohl
für die Führung des Existenzkampfes

des Volkes im Wirtschaftsleben
als für die milifärische Landesverteidigung.

Turnen und Sport sind
geeigneteMittei zu diesem Zwecke.
Die Regierung darf den Turn- und
Sportproblemen deshalb nicht
gleichgültig gegenüberstehen, im

Gegenfeil, sie hat allen Grund,
ihnen die volle Aufmerksamkeit zu
schenken.»

Damit war das Interesse der obersten
Landesbehörde für die Schaffung eines
Zenfralinsfifufes bestätigf.

Bald nach jener entscheidenden
Sitzung setzte ein regelrechter
Konkurrenzkampf der sich um das Zentral-
insfifuf bewerbenden Orte ein.

Man wollte keine Wettkampfsfäfte für

große öffentliche Anlasse schaffen,
sondern ein Ausbildungszenfrum für die
Heranbildung von Kursleitern für den
Vorunterrichf, die Armee, das Polizeikorps,

zum Teil auch für die Turn- und
Sportverbände. Es sollte ein Trainingszentrum

für unsere Spifzen-Weftkämp-
fer und ein Trainingsplafz für die
verschiedenen Nationalmannschaffen werden.

Dann bildete vor allem für die Wahl
des Ortes der Gedanke eine Rolle,
daß man, wie Bundesrat Kobelt
erklärte, die Naturverbundenheit und
Einfachheit zu einem Grundzug des
Zenfralinstitufes machen wollte.

Zwei Orte kamen in Frage, die den
verschiedenen an sie gestellten
Ansprüchen gerecht wurden, der Chau-
mont 1150 m hoch und Magglingen bei
Biel, wo man ein Gelände von 900 bis
1150 m zur Vertügung hatte.

Eine Expertenkommission, der Major
Hirt, Sektionschef für Vorunferricht,
Prof. Dr. Nußbaum, geologischer und
geographischer Fachmann, Dr. von
Tavel und Architekt Hans Beyeler, ein
Spezialist für Sportplatzanlagen,
angehörten, nahm im November 1943 eine
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